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Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III im Kanton Schaffhausen 
 
Mitte Juni 2016 hat das Bundesparlament die Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
verabschiedet. Der Regierungsrat hat seine Strategie zu deren Umsetzung im Kanton 
Schaffhausen bereits vor einem Jahr festgelegt. Der Beschluss des Bundesgesetzge-
bers sowie die nun bekannt gewordenen Pläne anderer Kantone, beispielsweise Waadt, 
Zürich und St. Gallen, bestätigen die Richtigkeit des im Juni 2015 getroffenen Entschei-
des. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Schaffhauser Wirtschaft sicherzustellen und um 
alle Unternehmen gleich zu behandeln, beabsichtigt der Regierungsrat folgende 
Hauptmassnahme: Eine Gesamtsteuerbelastung von 12 – 12.5 % für alle juristischen 
Personen statt der heutigen differenzierten Besteuerung nach Status der Gesellschaf-
ten. Die Umsetzung hat unter Berücksichtigung einer angemessenen Chancen- und 
Lastenverteilung innerhalb des Kantons zu erfolgen. 
 
Anpassung des kantonalen Steuerrechts an die USR III 
Das Ziel der USR III besteht in der Einführung neuer Regelungen, die den internationalen 
Standards entsprechen, den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken und somit weiterhin ausrei-
chend Steuereinnahmen zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben garantieren.  
 
Um die internationale Akzeptanz des Schweizer Steuersystems wieder herzustellen, muss 
insbesondere der kantonale Steuerstatus (Holding-, Domizil- und Gemischte Gesellschaften) 
abgeschafft werden. Als wesentliche Ersatzmassnahme sieht das Unternehmenssteuerre-
formgesetz III des Bundes international akzeptierte steuerliche Sonderregelungen für for-
schungsintensive Unternehmen (Patentbox, Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen, Kapitalsteueranpassungen) sowie eine Regelung zur Aufdeckung stiller Reserven 
vor. Zudem können die Kantone eine sog. zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen, wenn sie 
Ausschüttungen bei qualifizierenden Beteiligungen zu mindestens 60 % besteuern und für be-
stimmtes Eigenkapital Steuerermässigungen vorsehen. Die Gewinnsteuersatzsenkung liegt in 
der Kompetenz der Kantone. 
 
Gleiche Gesamtsteuerbelastung von 12 – 12.5 % für alle Unternehmen 
Ordentlich besteuerte Unternehmen weisen heute im Kanton Schaffhausen eine effektive 
Steuerbelastung von 16 % aus. Kantonale Steuerstatusgesellschaften liegen bei rund 8.7 %. 
Beim vorgesehenen Wegfall des kantonalen Steuerstatus greift auch bei diesen die ordentli-
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che Steuerbelastung. Andere Standorte weisen hier eine attraktivere Steuerbelastung aus 
(beispielsweise Luzern 12.3 %, Irland 12.5 %).  
 
Um die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des Kantons Schaffhausen fortschreiben und die 
staatlichen Leistungen für die Schaffhauserinnen und Schaffhauser aufrecht erhalten zu kön-
nen, sind Anpassungen notwendig. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass dies mit einer Ge-
samtsteuerbelastung (Gewinnsteuerbelastung durch Bund, Kanton und Gemeinde, gemessen 
am Gewinn vor Steuern) für juristische Personen von 12 – 12.5 % erreicht werden kann. Damit 
wird der Kanton Schaffhausen fortan für alle juristischen Personen eine gleiche, international 
akzeptierte und wettbewerbsfähige Steuersituation anbieten, ohne den Steuerwettbewerb an-
zuheizen. 
 
Schaffhausen überdurchschnittlich stark betroffen – eine Chance 
Die USR III stellt den Kanton Schaffhausen vor grosse Herausforderungen. Er ist aufgrund der 
hohen Zahl an Statusgesellschaften schweizweit mit am stärksten betroffen. Werden im Rah-
men der kantonalen Umsetzung der USR III keine Massnahmen getroffen, wird sich die Steu-
erbelastung für die Statusgesellschaften im Kanton Schaffhausen durch den Wegfall des kan-
tonalen Steuerstatus nahezu verdoppeln. Wegzüge wären sicher. Auf dem Spiel stehen rund 
3'200 Arbeitsplätze in aktuell 397 Statusgesellschaften (9 % der Schaffhauser Arbeitsplätze). 
Diese entrichten Steuereinnahmen von 56.5 Mio. Franken (Kantons- und Gemeindesteuern 
und Anteil direkte Bundessteuer), d.h. 46.8 % der gesamten Steuereinnahmen der juristischen 
Personen. Gemäss einer Erhebung aus dem Jahr 2015 ist rund die Hälfte der bei Statusge-
sellschaften beschäftigten Personen im Kanton Schaffhausen wohnhaft, sodass bei deren 
Weggang zusätzliche Steuerausfälle in der Grössenordnung von 7 bis 20 Mio. Franken anfal-
len würden. Auch wären erhebliche Umsatz- und Auftragseinbussen bei Gewerbe, Detailhan-
del und Gastronomie zu erwarten. Der Immobilienmarkt und damit indirekt das Baugewerbe 
dürften ebenfalls leiden. 
 
Der grosse Anteil an Statusgesellschaften ist zugleich eine Chance für den Kanton Schaffhau-
sen. Gelingt es, dank der geplanten Gesamtsteuerbelastung von 12 – 12.5 % neue Firmen an-
zusiedeln, gehört der Kanton Schaffhausen zu den Gewinnern der USR III. Dass diese Chan-
cen absolut intakt sind, zeigen die sehr guten Resultate bei den Unternehmenssteuereinnah-
men 2015 eindrücklich. 
 
Die nächsten Schritte 
Gegen die USR III wurde auf Bundesebene das Referendum angekündigt. Die Referen-
dumsfrist läuft am 6. Oktober 2016 ab. Voraussichtlich wird im ersten Halbjahr 2017 eine 
Volksabstimmung stattfinden. Der Regierungsrat ist verwaltungsintern daran, die Vorlage zur 
Umsetzung im kantonalen Recht vorzubereiten. Das Inkrafttreten des neuen Rechts hängt 
vom entsprechenden Beschluss des Bundesrates zur Inkraftsetzung der USR III ab. Der Re-
gierungsrat erwartet, dass das neue Recht ab dem 1. Januar 2019 gelten wird. 
 

Schaffhausen, 11. Juli 2016 Staatskanzlei Schaffhausen 
 
 
 

Auskunft erteilt: 
– Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel, Telefon 052 632 72 50 
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Aktueller Stand, die nächsten Schritte und der zeitliche Rahmen

Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel, Vorsteherin Finanzdepartement

Andreas Wurster, Chef kantonale Steuerverwaltung 

Der zentrale Baustein für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz

Unternehmenssteuerreform III 

Medieninformation Steuerstatistik
11. Juli 2016

Seite 1Kanton Schaffhausen 
Finanzdepartement

USR III : Folge der internationalen 
Entwicklung

OECD 

BEPS

EU

Schädliche 
Steuer-

praktiken

INTERNATIONALER DRUCK &
VERÄNDERUNGEN IM POLITISCHEN 

UND SOZIALEN UMFELD

Aufhebung kantonaler Steuerregime
(Art. 28 StHG)

= Abschaffung Statusgesellschaften

Holdinggesellschaften (kantonal)

Gemischte Gesellschaften (kantonal)

Prinzipalgesellschaften (national)

Finance Branch (kantonal und national)
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14. Juni 2016
Letzte Differenzen sind bereinigt

NZZ 14.06.2016
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11. Juli 2016

Seite 3Kanton Schaffhausen 
Finanzdepartement

Stimmen aus der Presse
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USR III – Beschluss der 
Bundesversammlung vom 17. Juni 2016

Beurteilung Schaffhausen

Erfreulicher Kompromiss von NR und SR: Breites Instrumentarium an 
obligatorischen und fakultativen Massnahmen steht zur Verfügung mit  
teilweiser Gegenfinanzierung.

Ergebnis entspricht den Anliegen und Forderungen des 
Regierungsrates

• Ersatzmassnahmen für die wegfallenden kantonalen Steuerstatus

• Möglichkeit zur Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer

• Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer von 17% 
auf 21.2 % als Ausgleich zu Gunsten der Senkung der kantonalen 
Gewinnsteuer.

Medieninformation Steuerstatistik
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Zentrale Elemente der Reform (1)

Abschaffung Steuerprivilegien

Für Firmen mit kantonalem Steuerstatus werden die Steuerprivilegien 
abgeschafft. Betroffen sind schweizweit rund 24’000 Unternehmen.

Die Erträge aus Immaterialgüterrechten und vergleichbaren Rechten 
werden nur teilweise besteuert. Die Ermässigung darf höchstens 90 % 
betragen (die Kantone können eine geringere Ermässigung vorsehen).

Patentbox

Inputförderung

Die Kantone können Unternehmen erlauben, mehr als die tatsächlichen 
Kosten für Forschung und Entwicklung zum Abzug zu bringen. Die Obergrenze 
liegt bei maximal 150 % (die Kantone können eine geringere Ermässigung 
vorsehen).
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Zentrale Elemente der Reform (2)

Kapitalsteuer

Die Kantone können bei der Kapitalsteuer auf Patenten und vergleichbaren 
Rechten sowie auf Beteiligungen Erleichterungen gewähren. Auch für 
Holdinggesellschaften kann die Kapitalsteuer ermässigt werden.

Stille Reserven (Step up)

Bei Aufhebung des kantonalen Steuerstatus aufgedeckte stille Reserven werden 
während einer Übergangszeit von 5 Jahren gesondert besteuert. Auch 
zuziehende Unternehmen können profitieren.

Begrenzung

Patentbox, Inputförderung, zinsbereinigte Gewinnsteuer sowie die Aufdeckung 
von stillen Reserven beim Statuswechsel dürfen zusammengenommen zu einer 
steuerlichen Ermässigung von höchstens 80 % führen (die Kantone können eine 
geringere Ermässigung vorsehen).

Medieninformation Steuerstatistik
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Weitere Elemente der Reform (1)

Zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID)

Die Kantone können Unternehmen erlauben, auf Sicherheitseigenkapital einen 
fiktiven Zins abzuziehen (Massgebend hierbei: Rendite von zehnjährigen 
Bundesobligationen – zur Zeit negativ).

Dividendenbesteuerung

Nur jene Kantone dürfen die zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen, die Dividenden 
aus Beteiligungen ab 10 % zu mindestens 60 % besteuern. Heute können die 
Kantone die Höhe der Besteuerung selber festlegen. 
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Weitere Elemente der Reform (2)

Steuerermässigung auf Eigenkapital

Die Kantone können für Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte, Patente und 
vergleichbare Rechte sowie Darlehen an Konzerngesellschaften entfällt, 
Steuerermässigungen vorsehen.

Ergänzungsbeitrag

Für die ressourcenschwächsten Kantone wird während einer Übergangszeit ein 
Betrag von 180 Mio. Fr. pro Jahr zur Verfügung gestellt. Die Modalitäten des 
Ressourcenausgleichs werden an die neuen steuerlichen Rahmenbedingungen 
angepasst.

Medieninformation Steuerstatistik
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Entscheidendes Elemente der Reform

Anteil Bundessteuer

Die Kantone erhalten künftig 21,2 % der direkten Bundessteuer. Bisher betrug 
ihr Anteil 17 %. Die Kantone bekommen damit einen grösseren finanziellen 
Spielraum für die Reduktion der ordentlichen Besteuerung der Unternehmen.

Senkung Gewinnsteuersatz

Liegt in der Kompetenz der Kantone.

Weiterführende Quellen / Links zur USR III
Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III)

• https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2016/4937.pdf

Faktenblatt USR III und Glossar
• https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/themen/steuern/steuern-national/reform-der-unternehmensbesteuerung--usr-iii-.html
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Was steht in Schaffhausen 
auf dem Spiel?

Ausgangslage 2013

Steuereinnahmen
in Mio. Fr.

JP total
(2014)

JP mit Sonderstatus
(2014)

übrige JP
(2014)

Kanton
Gewinnsteuer 42.7 15.6 27.1

Kapitalsteuer 6.1 1.8 4.3

Direkte Bundessteuer 
(Kantonsanteil)

30.0 23.9 6.1

Kanton - Total 78.8 41.3 37.5

Gemeinden
Gewinnsteuer 36.9 13.6 23.3

Kapitalsteuer 5.3 1.6 3.7

Kanton und Gemeinden - Total 121.0 56.5 64.5

 Statusgesellschaften beschäftigen rund 3‘200 Personen
(wovon ca. 50% im Kanton Schaffhausen wohnhaft)

 Die Arbeitskräfte zahlen Steuerleistungen in der Höhe von 7 – 20 Mio. Franken im Kanton 
Schaffhausen

 Gesellschaften und Arbeitnehmende bewirken massgebliche Konsumeffekte bei Gewerbe, 
Detailhandel und Gastronomie

Quelle: Steuerstatistik JP 2014, Seiten 4, 5, 8 und 9; Bemerkung: Mindest‐ und Minimalsteuer werden zusammen mit der Kapitalsteuer ausgewiesen
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Schaffhauser Strategie zur Umsetzung

 Benchmark im Steuerwettbewerb:
 International: Irland = 12.5%

 Schweiz: Luzern = 12.3%

 Sicherung von:
 Arbeitsplätzen

 Wirtschaftlicher Prosperität

 Steuereinnahmen von juristischen und natürlichen Personen

 Nachgelagerten Konsumeffekten (Gewerbe, Detailhandel & Gastronomie)

Wettbewerbsfähigkeit sichern durch steuerliche Attraktivität

Kantonale Zielsetzung:

 Topplatzierung in der Schweiz

 Effektive Gesamtsteuerbelastung juristischer Personen von 12 bis 12.5%

 Reduktion des Gewinnsteuersatzes von 5% auf zukünftig 2.5%
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Konsequenz der kantonalen 
Steuersatzsenkung

 Erhöhung der effektiven Steuerbelastung für heutige Statusgesellschaften um rund
40 – 50% von 7.8 respektive 8.7% auf 12%

 Senkung der effektiven Steuerbelastung für ordentliche Gesellschaften (KMU und 
Gewerbe) um einen Viertel von 16% auf rund 12% 

 Somit zukünftig Gleichbehandlung der juristischen Personen und Gegenfinanzierung

Steuererhöhung für 
bestehende 

Statusgesellschaften

Steuersenkung für 
ordentliche 

Gesellschaften

international konkurrenzfähiger Steuersatz (12.5%)
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Die nächsten Schritte

2016 2017 2018 2019

vertiefte Überlegungen zu folgenden Elementen:
• Patentbox, Innovationsförderung, max. Gesamtentlastung
• Berechnung Effekte Aufdeckung stille Reserven und NID
• detaillierte Szenario-Berechnungen

Beschluss USR III  Bundes-
versammlung 16. Juni 2016

Ablauf Referendumsfrist
6. Oktober 2016

Volksabstimmung

Entscheid Regierungsrat
zum Vorgehen

Erarbeiten Vorlage Volksabstimmung

Inkraft-
setzung
1.1.2019

im Kanton Schaffhausen

auf Bundesebene
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Risiko und Chance zugleich

 Die Abschaffung der Statusgesellschaften ist Tatsache; Schaffhausen gehört 

schweizweit zu den am meisten betroffenen Kantonen

 Schaffhausen wäre ohne Massnahmen zukünftig weder national, noch 

international steuerlich nicht mehr konkurrenzfähig

 Auf dem Spiel stehen insbesondere:

• 3‘200 Arbeitsplätze

• Unternehmenssteuereinnahmen (Kanton & Gemeinden): CHF 56.5.0 Mio.1

• Einkommenssteuern (Kanton & Gemeinden): bis zu CHF 20.0 Mio.

1 detaillierte Aufstellung auf Folie 9

Wenn es dem Kanton Schaffhausen gelingt, die heute ansässigen 

Statusgesellschaften und die 3‘200 Arbeitsplätze zu halten, werden 

Kanton und Gemeinden gemeinsam zu den Gewinnern der 

Unternehmenssteuerreform III gehören.


